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TO P  7 1 .  Ä n d e r u n g  B e b a u u n g s p l a n  N r.  4 7
A b w ä g u n g  d e r  e i n g e ga n g e n e n  S t e l l u n g n a h m e n

e r n e u t e r  E n t w u r fs - u n d  A u s l e g u n g s b e s c h l u s s

TO P  8 B e b a u u n g s p l a n  N r.  6 2
A b w ä g u n g  d e r  e i n g e ga n g e n e n  S t e l l u n g n a h m e n

e r n e u t e r  E n t w u r fs - u n d  A u s l e g u n g s b e s c h l u s s
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G e m e i n d e   B ü c h e n Lage in der Gemeinde

Maps.google.de
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G e m e i n d e   B ü c h e n Geltungsbereich

Maps.google.de
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G e m e i n d e   B ü c h e n Stand §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB

Beteiligungen gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB  28.10.2019 bis 29.11.2019
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BBS Büro Greuner-Pönicke

Abwägungsempfehlung
Dem Hinweis wird gefolgt.
Die Begründung wird redaktionell ergänzt und ein Hinweis zur 
gutachterlichen Untersuchung der Altlastenverdachtsfläche sowie der 
Sickerfähigkeit den Bodens aufgenommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der entsprechende Erlass ist verbindlich für die Entwicklung von 
Neubaugebieten anzuwenden.

Kreis Herzogtum Lauenburg, Fachdienst Wasserwirtschaft

 Gemäß Abwassersatzung der Gemeinde Büchen ist eine Versickerung grundsätzlich 
zu prüfen

 Die Sickerfähigkeit des Bodens und der Grundwasserstand sind der Unteren 
Wasserbehörde durch ein Bodengutachten nachzuweisen.

 allerdings Berücksichtigung der Belange der Altlastenverdachtsfläche
 Eine Versickerung ist nur bei unbedenklichen Bodenverhältnissen möglich.

 Berücksichtigung des Erlasses vom 10.10.2019 
„Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser“

Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB – planungsrelevante Stellungnahmen
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BBS Büro Greuner-Pönicke

Abwägungsempfehlung
Den Hinweisen wird gefolgt.
Die Unterlagen werden zur Klarstellung redaktionell korrigiert.

Kreis Herzogtum Lauenburg, Bauaufsicht

 Redaktionelle Hinweise.

Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB – planungsrelevante Stellungnahmen

Abwägungsempfehlung
Dem Hinweis wird gefolgt
Eine entsprechende Erläuterung und ein Hinweis werden in den 
Unterlagen ergänzt.

Kreis Herzogtum Lauenburg, Abfall und Bodenschutz

 Plangebiet als Archivfall A2 im Kataster der altlastenverdächtigen Flächen des Kreises 
Herzogtum Lauenburg eingestuft.

 Form der Aufschüttungen innerhalb des Plangebietes unbekannt, sensiblere Nutzung 
geplant

 Vor Umsetzung der Planungen ist das Grundstück gutachterlich zu beurteilen.
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G e m e i n d e   B ü c h e n Stand §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB

BBS Büro Greuner-Pönicke

Abwägungsempfehlung
Den Hinweisen wird gefolgt.
 Die Ausführungen zur Landschaftspflege werden hinsichtlich der 
Planungen konkretisiert.
 Erweiterung der Umgrenzung der Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
i.V.m. mit einem verbindlichen Entwicklungsziel

 Aufnahme von Bauzeitenregelungen

Kreis Herzogtum Lauenburg, Landschaftsplanung und Naturschutz

 Die Ausführungen der Ziffer 8 sind zu überarbeiten und zu konkretisieren.
 Zum Schutz des Landschaftsbildes ist eine wirksame Eingrünung der geplanten 

baulichen Entwicklung vorzusehen.
 Erhalt der vorhandenen Gehölzbestände und Ergänzung durch weitere 

Anpflanzungen
 Ausschluss von baulichen Anlagen zwischen der Baugrenze und der bestehenden 

Hangkante des Geotopes
 Berücksichtigung der Bauzeitenregelungen

Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB – planungsrelevante Stellungnahmen
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BBS Büro Greuner-Pönicke

Abwägungsempfehlung
Der Hinweis wird zur Kenntnis
Die Unterlagen werden zur Klarstellung redaktionell korrigiert.

Das Vorhabengebiet liegt innerhalb eines großflächig festgesetzten 
Mischgebietes. 
Neben einer möglichen wohnbaulichen Entwicklung soll eine 
mischgebietsverträgliche gewerbliche Entwicklung nicht eingeschränkt, 
sondern explizit weiterhin möglich sein.
Die erforderliche Durchmischung wird durch die großräumigen 
Mischgebietsflächen gewährleistet.

Kreis Herzogtum Lauenburg, Städtebau und Planungsrecht
Durchmischung des Mischgebietes muss gewährleistet werden.

 Festsetzung eines Mischgebietes nicht ausschließlich aus immissionsschutzrechtlichen 
Gründen zulässig.

Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB – planungsrelevante Stellungnahmen
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BBS Büro Greuner-Pönicke

Abwägungsempfehlung
Der Anregung wird teilweise gefolgt.
 Die zulässige Gebäudehöhe wird auf 29,0 m üNN (9,50 m ü. Gelände) begrenzt
 2 Vollgeschosse mit Grundgedanken des sparsamen Umganges mit Grund und Boden weiterhin zulässig.
 Planvorhaben umfasst keine Nutzungsänderung, Gebietsfestsetzung bleibt unverändert erhalten
 Keine Rücknahme der Baugrenze, Emissionskonflikte mit bestehender Bebauung nicht bekannt und 

hinsichtlich der Windrichtungen nicht zu erwarten
 Durch bauliche Entwicklung in nördlicher Lage keine unverhältnismäßige Verschattungssituation zu erwarten

Privatpersonen

Die zulässige Gebäudehöhe ist aufgrund des Geländeversprunges zur Bestandsbebauung 
nicht verträglich
 Die getroffenen Festsetzungen gewährleisten kein Einfügen des Planvorhabens 
 Reduzierung der Gebäudehöhe (derzeit 11,5 m reale Gebäudehöhe zulässig)
 Keine Nutzungsänderung, alternativ Firsthöhenbegrenzung auf bestehende Höhe
 Begrenzung auf 1 Vollgeschoss
 Rücknahme der Baugrenze in westliche Richtung
 Emissionskonflikte mit bestehender Heizungsanlage 

 Abstand der Baugrenze mind. 15 m zum Schornstein Flurstück 34/14

Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB – planungsrelevante Stellungnahmen
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BBS Büro Greuner-Pönicke

Abwägungsempfehlung
Den Anregungen wird teilweise gefolgt.
 Reduzierung der Gebäudehöhe auf 9,50 m über Gelände des Flurstückes 56/175
 Geschossigkeit wird aufgrund des sparsamen Umganges mit Grund und Boden beibehalten
 Erweiterung des Schutzbereiches des Geotopes
 Die Ausführungen zum Anlass der Planungen werden ergänzt.
 Bauliche Nachverdichtung folgt dem Grundsatz der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung
 Die Planung schafft die Möglichkeit zur Errichtung eines Wohngebäudes, eine mischgebietsverträgliche 

gewerbliche Nutzung soll nicht eingeschränkt werden
 Gem. § 11 Abs. 3 BauGB kann die Gemeinde städtebauliche Verträge u.a. zur Kostenübernahme schließen

Privatpersonen

 Zulässige Gebäudehöhe fügt sich nicht in das Ortsbild ein (9,00 m verträglich)
 Reduzierung auf max. 1 Vollgeschoss als Übergang zu dem nördlichen Wohngebiet
 Beeinträchtigung des Geotopes durch Heranrücken der Baugrenze
 Anlass der Planung ist ungenau beschrieben
 Planvorhaben ausschließlich Bauwunsch eines Einzelnen, Planungsziel ist die 

Ausweisung einer Wohnbaufläche, Kostenübernahmeerklärung
 angestrebte Bebauungsplanänderung dürfte unzulässig sein

Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB – planungsrelevante Stellungnahmen
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Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
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G e m e i n d e   B ü c h e n

Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss


